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Die Parteien 
 
 IT Sport Service GmbH und __________________________ 
 Haid-und-Neu-Straße 7 __________________________ 
 D-76131 Karlsruhe __________________________ 
  __________________________ 
 (im Folgenden: Vermieter) (im Folgenden: Mieter) 
 
schließen hiermit folgenden Rahmenvertrag zur Miete und Nutzung des ITS Timing Systems: 
 
§1 Mietsache und -dauer 

a) Der Mieter kann ein oder mehrere Transponder-Systeme zur Sportzeitmessung vom Typ 
„ITS Timing System“ (Modell-Nr. ITS-800A) für die Dauer eines Wochenendes mieten. 
 

b) Ein solches System besteht aus den Komponenten: Dekoder-Koffer, Kaltgeräte-
Anschlusskabel, Netzwerk-Anschlusskabel, RS232-Anschlusskabel, Batterie-
Anschlusskabel, Boden-Antenne  
 

c) Der Mieter erhält das System spätestens am Freitag vor dem entsprechenden 
Veranstaltungswochenende. Der Mieter schickt das System am Montag nach dem 
entsprechenden Wochenende auf eigene Kosten an den Vermieter zurück. 

 
§2 Mietzins 

a) Der Mietzins für ein Veranstaltungswochenende beträgt 290 EUR zzgl. gesetzlicher 
Mehrwertsteuer und ist mit der Reservierung fällig. 
 

b) Der Vermieter behält sich vor, den Mietzins jederzeit anzupassen.  
 

§3 Reservierung und Stornierung 
a) Eine Reservierung eines oder mehrerer Systeme kann jederzeit erfolgen, soweit 

Systeme zum gewünschten Termin verfügbar sind. 
 

b) Eine Reservierung kann zu folgenden Konditionen storniert werden: 
bis 4 Monate vor der Veranstaltung:  50 EUR Stornierungsgebühr 
bis 2 Monate vor der Veranstaltung: 100 EUR Stornierungsgebühr 
bis zur Veranstaltung:  200 EUR Stornierungsgebühr 

 
§4 Transponder 

a) Der Mieter verpflichtet sich in Zusammenhang mit dem vermieteten System und mit 
Systemen vom selben Typ nur von der IT Sport Service GmbH bezogene Startnummern 
mit Transponder einzusetzen. Der Mieter hat dies auch sicherzustellen, wenn er das 
System verleiht oder anderen Parteien zur Verfügung stellt. 
 

b) Bei Zuwiderhandlungen hat der Mieter eine Vertragsstrafe in Höhe von 1.000 EUR zu 
entrichten und einen darüber hinaus gehenden Schaden in vollem Umfang zu ersetzen.  
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§5 Beschädigungen und Verlust 
a) Der Mieter haftet für Schäden, die durch nicht ordnungsgemäßen Gebrauch der 

Mietsache entstanden sind und trägt Kosten für deren Beseitigung in voller Höhe.  
 

b) Für den Fall von Verlust oder Diebstahl kommt der Mieter mit einer Gebühr 
entsprechend des fünfundzwanzig-fachen Mietzinses auf. 
 

c) Gehen Teile der Anlage auf dem Versandweg verloren, tritt die Versicherung des 
Paketdienstes in Kraft. 

 
§6 Ordnungsgemäße Nutzung 
Der Mieter verpflichtet sich, die Mietsache nicht zu modifizieren, nicht zu öffnen, nicht 
auseinanderzunehmen, nicht zu erweitern, nicht nachzubauen und keine Teile zu entnehmen. 
 
§7 Haftung 
Der Vermieter haftet nicht, wenn die Mietsache Ihren Zweck nicht oder unzureichend erfüllt, es 
sei denn dessen Ursache beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Dieser 
Haftungsausschluss betrifft auch Schadensersatz, entgangenen Gewinn und Verlust von Daten. 
 
§8 Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), einzusehen auf 
www.ITSportService.com. 
 
§9 Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist Karlsruhe, Deutschland. 
 
§10 Salvatorische Klausel 
Sollte eine der Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die 
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine 
rechtlich wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem beabsichtigtem Zweck am nächsten 
kommt. 
 
 
Karlsruhe, den _______ ____________, den _______ 
 
 
 
 
Sönke Petersen _______________________ 
IT Sport Service GmbH _______________________ 
 
 


